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 Veröffentlicht am 20.12.2006

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §16 Abs1 Z8 lite;

Rechtssatz

Ob mit einem "weit nach dem Anscha7ungszeitpunkt erstellten Gutachten" noch der Nachweis der im Zeitpunkt der

Anscha7ung anzunehmenden Nutzungsdauer erbracht werden kann, ist im Einzelfall unter Auseinandersetzung mit

den im Gutachten getroffenen Feststellungen und Schlussfolgerungen zu beurteilen.
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